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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1986

Norm

ArbVG §102

Rechtssatz

Die Verletzung von Verfahrensvorschriften bei Ausübung des betrieblichen Disziplinarstrafrechtes hat nicht notwendig

die Unwirksamkeit der anschließenden Strafverhängung zur Folge, wenngleich die österreichische Rechtsprechung

bisher im allgemeinen davon ausgegangen ist, daß eine Verletzung von Verfahrensvorschriften die Disziplinarstrafe

unwirksam macht.
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